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1847: Der erste
Postdampfer fährt von
Europa nach Amerika,
die Stände in Preußen

erhalten mehr Mitspra-
che, und Grandville, der

große französische Karikaturist
und Buchillustrator, stirbt in Paris.
Das war aber nicht alles, denn da

war ja noch ein Ernest Bourget, po-
pulärer Chanson-Komponist und

passionierter Kaffeehausbesucher.
Als der sich wieder einmal mit sei-

nen Freunden im „Les Ambassadeurs“,
einem bekannten Pariser Konzert-

hauscafé, traf, unterhielt
man sich wie so oft über
das Pariser Musikleben, 
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Musik lebt
von den

Kreativen 
– und wer bezahlt sie?

• Entwicklung des
Urheberrechtes
• Was ist die GEMA?
• Musiknutzung 
an Schulen

In diesem Kapitel …

Wie schwer und arbeitsin-
tensiv es ist, Musik zu kom-
ponieren, erahnt man meis-
tens erst dann, wenn man
es einmal selbst versucht.
Wer diese Erfahrung ge-
macht hat, kann den Wert
dieser kreativen Leistung
einschätzen.

Dieses Heft will auf kon-
struktive Weise ein Be-
wusstsein für den Wert 
der Kreativität vermitteln.
Es enthält Unterrichts-
materialien für eine prak-
tische und handlungsorien-
tierte Annäherung an das
Thema „Urheberschaft“. 



trank Zuckerwasser (das damalige Mode-
getränk) und hörte Musik. Doch die Musik, die
an jenem Nachmittag ge-
spielt wurde, gefiel Bour-
get besonders gut – kein
Wunder: Es war seine ei-
gene! Der war zuerst na-
türlich sehr erfreut darü-
ber, doch je länger er sei-
ner eigenen Musik lausch-
te, um so nachdenklicher
wurde er. Als der Kellner
dann zu guter Letzt die
Rechnung brachte, kam es
zum Eklat. Bourget wei-
gerte sich nämlich, diese zu begleichen – mit
dem für die damalige Zeit ungewöhnlichen
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GEMA
Die GEMA (Gesellschaft für

musikalische Aufführungs-

und mechanische Verviel-

fältigungsrechte) ist eine

Verwertungsgesellschaft,

die die Rechte ihrer Mitglie-

der (Komponisten, Textdich-

ter, Verleger) wahrnimmt:

„Zweck des Vereins ist der

Schutz des Urhebers und

die Wahrnehmung seiner

Rechte. Seine Einrichtung

ist uneigennützig und nicht

auf die Erzielung von Ge-

winn gerichtet.“ (§ 2 Sat-

zung der GEMA) Die Ein-

nahmen der GEMA (2002:

812,511 Mio. Euro) werden

nach Abzug der Verwal-

tungskosten (Kostensatz

2002: 14,6 %) an die in- 

und ausländischen Urheber, 

deren Werke öffentlich in

Deutschland genutzt 

wurden, ausgeschüttet.

Als staatlich anerkannte

Treuhänderin verwaltet die

GEMA die Nutzungsrechte

von über 60 000 Mitglie-

dern und ca. einer Million

ausländischer Berechtigter.

Bei öffentlichen Musiknut-

zungen muss vorab die 

Lizenz von der GEMA einge-

holt werden. Die GEMA ist

also einerseits Ansprech-

partnerin für ihre Kunden 

– die Musiknutzer – und an-

dererseits Interessenvertre-

tung der Mitglieder, deren

Rechte sie verwaltet. 

Informationen, Formulare

und Tarife sind erhältlich

unter www.gema.de

Argument, dass seine musikalischen Beiträge
ja auch nicht honoriert würden. Musik gegen
Zuckerwasser? Bourget und der Besitzer des
„Les Ambassadeurs“ konnten sich nicht 
einigen und es kam zu einer gerichtlichen
Auseinandersetzung. Bahnbrechend für die
Geschichte des Urheberschutzes war der Aus-
gang des Prozesses, denn tatsächlich verbot
das Tribunal de Commerce de la Seine dem
Besitzer des „Les Ambassadeurs“ die Werke
des Komponisten ohne dessen Erlaubnis zu
spielen. 
Mit dem „Zuckerwasser-Prozess“ wurde so
erstmals einem Komponisten das Recht
zugesprochen, dass nur der Urheber al-
lein entscheiden kann, wann seine Werke

öffentlich aufgeführt werden, und er hier-
für auch angemessen honoriert werden muss. 
Das erste Urheberrechtsgesetz war schon am
13. Januar 1791, wenige Monate nach dem Be-
ginn der Französischen Revolution, in Kraft
getreten. Mit dem „Zuckerwasser-Prozess“
vom 8. September 1847 wurde es zum ersten
Mal in die Praxis umgesetzt. Alles nur Histo-
rie? Keinesfalls!

Musik wird heute rund um die Uhr genutzt
und dem Musikgeschmack sind hierbei keine
Grenzen gesetzt. Ein abwechslungsreiches
und vielfältiges Vergnügen zum Nulltarif?
Auch wenn es für einige Musiknutzer heute,
im Internetzeitalter, den Anschein haben mag,
dass Musik kostenlos zur Verfügung steht, ist
dies ein Irrtum. Seit dem „Zuckerwasser-Pro-
zess“ 1847 wurde den Urhebern das Recht zu-
gesprochen, dass geistige Leistung zu hono-
rieren ist. Spurlos gingen die letzten 150 Jah-
re auch an der Urheberrechtsgesetzgebung
und Rechtsprechung nicht vorbei. Denn seit
1847 wurden technische Weiterentwicklungen
– von der Herstellung der ersten Schallplatten
über den Rundfunk bis hin zu den Musik-
nutzungen im Internet – stets von den not-

wendigen gesetz-
lichen Modernisie-
rungen des Urhe-
berschutzes beglei-
tet. 

In Deutschland sind
die Rechte der Ur-
heber im Urheber-

rechtsgesetz (UrhG),
dass am 9. Septem-
ber 1965 in Deutsch-
land in Kraft trat

und seitdem immer wieder aktualisiert wur-
de, verankert: „Das Urheberrecht schützt den

„DAS URHEBERRECHT SCHÜTZT DEN
URHEBER IN SEINEN GEISTIGEN UND
PERSÖNLICHEN BEZIEHUNGEN ZUM
WERK UND IN DER NUTZUNG DES
WERKES. ES DIENT ZUGLEICH DER
SICHERUNG EINER ANGEMESSENEN
VERGÜTUNG FÜR DIE NUTZUNG DES
WERKES.“ (URHG, §11)
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Urheber in seinen geistigen und persönlichen
Beziehungen zum Werk und in der Nutzung
des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung
einer angemessenen Vergütung für die Nut-
zung des Werkes.“ (Urheberrechtsgesetz, §
11). Daraus folgt, dass die Urheber ihre Rech-
te eigentlich selbst wahrnehmen könnten. Da
aber Musik mittlerweile auf vielfältigste Wei-
se und in den unterschiedlichsten Medien an-
geboten wird, ist dies in der Praxis kaum
möglich. Deshalb können Urheber ihre Rech-
te einer Verwertungsgesellschaft übertragen.
Was heißt dies konkret? 
Wird Musik öffentlich genutzt, so kommen
hierbei verschiedene Rechte zum Tragen: u. a.
das Aufführungsrecht (z. B. Konzerte, Veran-
staltungen mit Musik), das Wiedergaberecht
(z. B. Hintergrundmusik), das Senderecht (z. B.
Musik im Fernsehen) oder auch das Verviel-
fältigungsrecht (z. B. CDs, DVDs). In allen ge-
nannten Fällen hat der Urheber laut Urheber-
rechtsgesetz Anspruch auf eine Vergütung. 
Ist der Urheber nun Mitglied einer Verwer-
tungsgesellschaft, überlässt er dieser seine

Bereiche des Urheberrechts
A) AUFFÜHRUNGSRECHT

Das Aufführungsrecht muss bei öffentlichen Live-Aufführungen wie z. B.
Konzerten oder anderen Veranstaltungen mit Musik, die urheberrechtlich
geschützt ist, eingeholt werden.

B) WIEDERGABERECHT

Das Wiedergaberecht wird in Anspruch genommen bei der Wiedergabe von 
Musik in öffentlichen Räumen wie z. B. in Kaufhäusern, Fahrstühlen und Cafés.
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Rechte zur treuhänderischen Wahrnehmung.
D. h. die Verwertungsgesellschaft erteilt im
Namen des Urhebers die Lizenz für die je-
weilige Musiknutzung. Handelt es sich beim
Urheber um einen Komponisten, Textdichter
oder Musikverleger, so kann er Mitglied 
der GEMA (Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfälti-
gungsrechte) werden. Handelt es sich um ei-
nen Interpreten von Musik, ist hier die GVL
(Gesellschaft zur Verwertung von Leis-
tungsschutzrechten, www.gvl.de) als Verwer-
tungsgesellschaft der richtige Ansprechpart-
ner. Bei Fragen und Informationen zur Wahr-
nehmung der Nutzungsrechte bei Editionen
(Ausgaben) von Musikwerken, also Musik-
noten, ist die VG-Musikedition Ansprechpart-
ner (www.vg-musikedition.de). Eine Über-
sicht der wichtigsten Verwertungsgesell-
schaften in Deutschland erhält man über die
GEMA-Homepage (www.gema.de/zpue).

Beate Weinberger
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C) SENDERECHT

Das Senderecht muss bei Veranstaltungen von 
Rundfunk- und Fernsehsendungen erworben werden.
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D) VERVIELFÄLTIGUNGSRECHT

Das Vervielfältigungsrecht muss erworben werden bei der Herstellung
von Tonträgern mit Musik, also CDs, DVDs, MCs, LPs und Videos.




